
Ulrich Torggler

Gesellschaftsrechtliche Informationsrechte
und -pflichten – Versuch einer
Systematisierung

1) Die heutige Wissensgesellschaft wird definiert als „Gesellschaftsforma-
tion…, in der individuelles und kollektives Wissen und seine Organisation ver-
mehrt zur Grundlage des sozialen und ökonomischen, sowie des medialen zu-
sammenlebens werden.“1) nährboden dieses Wissens bilden EDV und Internet:
noch nie war so viel Information so einfach verfügbar. Paradoxerweise steigt
dadurch gerade die Bedeutung des Sonderwissens, mag dieses nun originär oder
durch Informationsaufbereitung geschaffen werden. Wesentlich wird auch das
Wissensmanagement.

Ein guter Teil des ökonomisch relevanten Wissens schlummert in den Un-
ternehmen, die ein wesentliches Interesse an der Geheimhaltung haben, ent-
scheiden Wissensvorsprung und -verfügbarkeit doch regelmäßig über Erfolg
oder Misserfolg. Gefahr droht von der in aller Regel arbeitsteiligen Organisation.
Es ist daher kein zufall, dass sich gerade das Gesellschaftsrecht der Frage an-
nimmt, hat es doch die Organisation zweckgerichteten zusammenlebens zum
Gegenstand. In diesem Umfeld dienen Geheimhaltungspflichten nicht nur den
ökonomischen Interessen der Gesellschaft, sondern auch der absicherung einer
vertrauensvollen zusammenarbeit.2)

2) Die einschlägigen Regelungen des Gesellschaftsrechts können unter-
schiedlich systematisiert werden: nach dem Schuldinhalt kann zwischen Bring-
und Holschulden der Organe unterschieden werden.3) zur ersten Kategorie ge-
hören etwa die Benachrichtigungspflicht gem § 1194 abs 1 Fall 1 aBGB, § 114
abs 3 Fall 1 UGB („erforderliche nachrichten“), die Rechnungslegung und
Rechenschaftslegung in der Hauptversammlung, insbesondere durch den La-
gebericht, und die Berichterstattung an den aufsichtsrat gem § 81 aktG, § 28a
GmbHG. Bringschuld ist etwa auch die ad-hoc-Publizität (art 17 abs 1 MaR).

1) Wikipedia, Wissensgesellschaft, https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensgesellschaft
(abgerufen am 15. 2. 2017).

2) Siehe Kalss, unten 10; Marhold, unten 47; BGH 26. 4. 2016, XI zR 108/15 Rz 31 f;
U. Torggler, zur Verschwiegenheitspflicht entsendeter aufsichtsratsmitglieder, in FS
H. Torggler (2013) 1215 (1217, 1225 mwn).

3) Vgl auch Kalss, unten 14.
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2 Ulrich Torggler

Die einschlägigen Pflichten der Organwalter wurzeln in ihrer auftragsähnlichen
Mandatsbeziehung (vgl auch § 1012 aBGB).4)

zur zweiten Kategorie, den Holschulden, zählen dagegen solche Informati-
onsansprüche, die nur auf Verlangen der wirtschaftlichen Eigentümer zu erfüllen
sind. Beispiele sind das kollektive Informationsrecht gem § 114 abs 3 Fall 2 und
3 UGB (auskunft über Stand der Geschäfte und Rechenschaft), das individuelle
Informationsrecht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters (vgl § 118 abs 1
UGB) und – nach der Rechtsprechung5) – des GmbH-Gesellschafters6) sowie das
auskunftsrecht der aktionäre in der Hauptversammlung (§ 118 aktG). Soweit es
sich um Individualrechte handelt, besteht das Stammrecht bereits aufgrund der
Mitgliedschaft und bildet einen Teil des Mitgliedschaftsverhältnisses; der Einzel-
anspruch setzt hingegen ein Informationsverlangen voraus.7)

3) nach der Periodizität kann zwischen Regelberichterstattung und anlass-
bezogener Sonderberichterstattung unterschieden werden. Diese Differenzie-
rung wird in § 81 aktG, § 28a GmbHG über die Vorstandsberichte an den auf-
sichtsrat besonders deutlich, klingt aber auch in § 1174 abs 1 Fall 1 aBGB, § 114
abs 3 Fall 1 UGB an, die sich als genuine Geschäftsführerpflichten für eine subsi-
diäre anwendung auf andere Gesellschaftsformen eignen (§ 1175 abs 4 aBGB).
Da bei der aG ausmaß und Mittel der „erforderlichen nachrichten“ durch die
§§ 108, 110, 118 aktG stark durchreglementiert sind, bleibt die Vorbereitung
von GmbH-Gesellschafterbeschlüssen als wichtigster anwendungsfall.

4) Eine dritte Unterscheidung betrifft die Funktion:8)
a) Erstens können Informationsansprüche annexe zu anderen Gesell-

schafterrechten sein. Paradebeispiel ist § 118 aktG, wonach aktionäre in der
Hauptversammlung auskunft über angelegenheiten der Gesellschaft verlangen
können, soweit eine solche zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagespunkts er-
forderlich ist (vgl auch § 1194 abs 1 Fall 1 aBGB, § 114 abs 3 Fall 1 UGB: „erfor-
derliche nachrichten“). Dieses Informationsrecht dient hier der absicherung des
Rede- und Stimmrechts bei den Tagesordnungspunkten und bildet einen Teil
des umfassenderen Rechts auf Entscheidungsteilhabe. Dementsprechend ist es
analog auch bei den Gesellschaftsformen anzuerkennen, bei denen es nicht aus-
drücklich gesetzlich vorgesehen ist, namentlich bei der GmbH (bei der sich die
Frage nach der Rechtsprechung9) freilich kaum stellt).10)

b) zweitens zielen einige Informationsrechte auf die Rechenschaftslegung
durch die Gesellschaftsorgane. Paradigmatisch legt § 114 abs 3 Fall 2 UGB die
Verpflichtung der geschäftsführenden Gesellschafter fest, „der Gesellschaft […]
auf Verlangen über den Stand der Geschäfte auskunft zu erteilen und Rechen-

4) Siehe dazu auch Kalss, unten 20 f.
5) Unten bei und in Fn 17 ff.
6) Siehe dazu auch sogleich unter 4)c) und Kalss, unten 22 ff.
7) zu dieser Unterscheidung U. Torggler, Gesellschaftsrecht aT und Personengesell-

schaften (2013) Rz 197.
8) Vgl auch Kalss, unten 11 f.
9) Unten bei Fn 17 ff.
10) Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 (2007) § 22 Rz 38.
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Gesellschaftsrechtliche Informationsrechte und -pflichten 3

schaft abzulegen“. Während dem zweiten Teil der Verpflichtung grundsätz-
lich durch die gebotene Rechnungslegung Genüge getan ist, geht der erste Teil
(auskunftserteilung auf Verlangen) darüber hinaus.11) Da eine entsprechende
Pflicht im GmbHG nicht vorgesehen ist, aber letztlich schon der organschaft-
lichen Rechtsbeziehung zwischen Gesellschaft und Geschäftsführern entspringt
(vgl § 1012 aBGB), ist sie mE auch bei anderen Gesellschaftsformen anzuer-
kennen. Fraglich ist allerdings die Kompetenzordnung in der aktiv legitimierten
Gesellschaft.12) Da bei der GmbH die Gesellschafter für „die Maßregeln zur Prü-
fung und Überwachung der Geschäftsführung“ zuständig sind (§ 35 abs 1 z 5
GmbHG; vgl auch § 27 abs 1 GenG), ist mE das „Verlangen“ iSd § 114 abs 3
Fall 2 UGB durch Gesellschafterbeschluss auszuüben. Praktisch würde das frei-
lich wiederum erst dann Bedeutung erlangen, wenn die Rechtsprechung ihre (zu)
großzügige Gewährung eines umfassenden Individualanspruchs der GmbH-Ge-
sellschafter zurücknimmt.13) Bei aktiengesellschaften fehlt eine entsprechende
Hauptversammlungskompetenz; der auskunftsanspruch der Gesellschaft gegen
die Vorstandsmitglieder geht daher in der aufsichtsratskompetenz gem § 95
abs 2 aktG auf.

c) Drittens gibt das Gesetz den Gesellschaftern zum Teil selbständige Infor-
mationsrechte in deren Eigeninteresse, also als eigennützige Rechte: Paradigma-
tisch ist § 118 UGB, wonach sich OGisten und (iVm § 161 abs 2 UGB) Komple-
mentäre jederzeit von den angelegenheiten der Gesellschaft persönlich unter-
richten können, und zwar auch durch auskunftsverlangen, zumindest soweit die
ausdrücklich geregelten Informationsmittel der nachschau und Einsichtnahme
nicht ausreichen (s auch § 1194 abs 1 Satz 2 aBGB).14) Kommanditisten und
Stille Gesellschafter haben derart weitreichende Informationsrechte nicht (§ 166
abs 2, § 183 abs 2 UGB). Ihr ordentliches Informationsrecht beschränkt sich
vielmehr auf die aushändigung des (Jahres-)abschlusses, zu dessen Überprüfung
ihnen ein Einsichtsrecht und – parallel zu der Erweiterung bei den unbeschränkt
haftenden Gesellschaftern – auch ein auskunftsrecht zustehen.15) Diese Rechte
flankieren vornehmlich den Gewinnanspruch der Kommanditisten, konkreti-
sieren aber gleichzeitig auch ihren Individualanspruch auf Rechenschaftslegung
durch Rechnungslegung. Weitergehende (außerordentliche) Einsichts- und aus-
kunftsrechte bestehen nur aus wichtigem Grund, wozu insbesondere der begrün-
dete Verdacht unredlicher oder grob unsorgfältiger Geschäftsführung zählt (vgl
§ 45 abs 1 Satz 2 GmbHG, § 118 abs 2 HGB/UGB idF vor dem GesbR-RG),16)
und nur aufgrund gerichtlicher Genehmigung (§ 166 abs 3, § 183 abs 3 UGB).

11) Vgl U. Torggler/Kucsko in Straube, HGB I3 (2003) art 7 nr 6 EVHGB Rz 5.
12) U. Torggler/Kucsko in Straube, HGB I3 (2003) art 7 nr 6 EVHGB Rz 6.
13) Siehe dazu unten bei Fn 17 ff.
14) Siehe S.-F. Kraus in U. Torggler, UGB2 (2016) § 118 Rz 7 mwn.
15) HM, mwn OGH 6 Ob 7/79 Sz 52/72; OLG Wien 28 R 26/96s nz 1998, 246;

S.-F. Kraus in U. Torggler, UGB2 § 166 Rz 5; U. Torggler/H. Torggler in Straube, HGB3

(2003) § 166 Rz 9.
16) ausführlich jüngst BGH II zB 10/15 BB 2015, 2253 (Mock) = DB 2016, 2167

(Wösthoff 2399).
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4 Ulrich Torggler

Eine zusammenschau der ordentlichen Informationsrechte der Personen-
gesellschafter zeigt das zugrunde liegende Regelungssystem: Die umfassenderen
Informationsrechte der § 1194 aBGB, § 118 UGB, die auch und gerade den von
der Geschäftsführung ausgeschlossenen Gesellschaftern zustehen (abs 1 leg cit),
beruhen auf der unbeschränkten Haftung (§ 118 UGB; vgl auch §§ 1197, 1199
aBGB) und werden durch das Wettbewerbsverbot des § 112 UGB flankiert (vgl
auch § 1187 aBGB). Folgerichtig werden sie Kommanditisten und Stillen Gesell-
schaftern nicht gewährt (§ 166 abs 2, § 183 abs 2 UGB). Die Rechtsprechung17)
übersieht diese zusammenhänge, wenn sie dem GmbH-Gesellschafter im We-
sentlichen dieselben Rechte wie einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter
einräumt.18) auch die Entstehungsgeschichte zeigt, dass sich die einschlägige Re-
gelung des § 22 abs 2 GmbHG an den Rechten der Kommanditisten orientiert,19)
weshalb mE wie im Kontext der § 166 abs 1, § 183 abs 1 UGB ein ergänzen-
des auskunftsrecht anzuerkennen ist, nicht aber das umfassende Informati-
onsrecht gem § 118.20) Dass die weitergehende richterliche Rechtsfortbildung
durch § 1194 abs 1 iVm § 1175 abs 4 aBGB nachträglich legitimiert wurde,21)
erscheint vor dem Hintergrund der im Wesentlichen unveränderten Wertungen
gem §§ 118, 166, 183 UGB zweifelhaft. Denn danach regelt § 22 abs 2 GmbHG
als Parallelbestimmung zu § 166 UGB die außerhalb der Generalversammlung
bestehenden Individualansprüche22) abschließend. Das steht einem Individu-
alanspruch auf Grundlage der § 1175 abs 4, § 1194 abs 1 aBGB nF entgegen.23)
Für die Praxis entscheidend ist freilich, dass die genannten Regelungen kaum
dazu beitragen werden, dass die Rechtsprechung ihre gefestigte Judikatur zum
GmbH-Recht zurücknimmt.

Keinesfalls gibt es ein selbständiges und eigennütziges Informationsrecht
der aktionäre. Stattdessen hat der Vorstand gegenüber der Hauptversammlung
Rechenschaft abzulegen und auskunft innerhalb der durch § 118 aktG gezoge-
nen Grenzen zu erteilen. Den aufsichtsrat hat der Vorstand durch Regel- und
Sonderberichterstattung, auf Verlangen sowie im zusammenhang mit zustim-
mungspflichtigen Geschäften24) zu informieren (§ 81, § 95 abs 2 und 5 aktG).

17) RIS-Justiz RS0060098.
18) zum Meinungsstand s Mollnhuber/Suesserott in U. Torggler, GmbHG (2014)

§ 22 Rz 26.
19) ErläutRV 236 BlgHH 17. Session 63 (GmbHG), abgedruckt bei Kalss/Eckert,

zentrale Fragen des GmbH-Rechts (2005) 514; s dazu auch bereits H. Torggler, zum In-
formationsrecht des Kommanditisten, GesRz 1994, 102 (106 mwn). Daher muss es de
lege lata auch hingenommen werden, dass das außerordentliche Informationsrecht gem
art 160 abs 3 aHGB (§ 166 abs 3 UGB) nicht in das GmbH-Recht übernommen, son-
dern durch die Kollektiv- bzw Minderheitenrechte gem § 35 abs 1 z 5, §§ 46 f GmbHG
ersetzt wurde (aa Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 22 Rz 38).

20) Vgl oben bei Fn 15.
21) Kalss, unten 23; Harrer, Die GesbR neu und die „anderen Gesellschaften“, RdW

2015, 626, 628 f.
22) Vgl oben unter a) und b).
23) U. Torggler, Sanieren oder ausscheiden, in Artmann/Rüffler/U. Torggler, Gesell-

schafterpflichten in der Krise (2015) 1 (32).
24) Siehe Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, aktG2 (2012) § 95 Rz 93.
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Die aktionäre sind damit im Wesentlichen auf das annexrecht gem § 118 aktG
beschränkt. Es ist daher durchaus ernst zu nehmen, wenn das Gesetz dort aus-
drücklich sagt, dass das Fragerecht in der Hauptversammlung besteht. Das steht
einer rechtsfortbildenden Herleitung eines umfassenden Informationsanspruchs
ebenso entgegen wie einer subsidiären anwendung (§ 1175 abs 4 aBGB) des
§ 1194 aBGB.

Im Grundsatz gilt daher auch und gerade gegenüber aktionären § 84 abs 1
Satz 2 aktG, wonach Vorstands- und (iVm § 99 aktG) aufsichtsratsmitglieder
bei sonstiger Haftung über „vertrauliche angaben … Stillschweigen zu bewah-
ren“ haben, was sich auf alle Informationen erstreckt, an denen ein Geheimhal-
tungsinteresse der Gesellschaft besteht.25) ausnahmen kennt die lex scripta ins-
besondere in Form des (durch die Gegenausnahmen gem abs 3 leg cit durch-
brochenen) Fragerechts in der Hauptversammlung sowie gem § 247 abs 3 Satz 2
UGB über die zur Konzernrechnungslegung erforderlichen Informationen.26)
Die zweitgenannte anordnung kommt als analogiebasis in anderen Fällen in Be-
tracht, in denen ein Gesellschafter zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten auf
Informationen „seiner“ Gesellschaft angewiesen ist; ein umfassendes Informati-
onsrecht des herrschenden Unternehmens gegenüber Konzernuntergesellschaf-
ten kann daraus mE nicht abgeleitet werden, noch weniger ein Weitergaberecht
eines aufsichtsratsmitglieds, das als „Vertrauensmann“ eines aktionärs oder ei-
ner aktionärsgruppe gewählt wurde.27)

5) Grau, freilich, ist alle Theorie, grün des Lebens goldner Baum (Goethe).
Tatsächlich dürfte es wenige Bereiche des Gesellschaftsrechts geben, in denen
Theorie und Praxis so weit auseinanderklaffen wie beim Informationsfluss zu
maßgeblichen aktionären, aber auch zu dem qua arbeitnehmermitbestimmung
im aufsichtsrat „vertretenen“ Betriebsrat. Während das „Leck“ im ersten Fall
auch auf Vorstandsebene bestehen kann, scheint im Übrigen vor allem der auf-
sichtsrat den Ursprung zu bilden.

Die Beteiligten stehen vor vielfältigen Problemen: Gesichert ist, dass auch
für Organwalter der Grundsatz gilt, dass niemandem Unmögliches abverlangt
wird (ultra posse nemo obligatur). alles Weitere ist unsicheres Terrain: aus dem
skizzierten Regel-ausnahme-Verhältnis von Verschwiegenheit und Weitergabe-
rechten folgt mE zumindest, dass rechtfortbildend anerkannte Durchbrechungen
des Verschwiegenheitsgebots28) eng zu fassen sind und insbesondere unter dem
Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im weiteren Sinne stehen. Eine danach aus-
nahmsweise erlaubte Informationsweitergabe darf daher den Rahmen des Erfor-
derlichen, Verhältnismäßigen und Geringstmöglichen nicht verlassen.29) Schon

25) Nowotny in Doralt/Nowotny/Kalss, aktG2 § 84 Rz 13; ausführlich U. Torggler in
FS H. Torggler 1215 (1217 f).

26) Siehe auch § 30 abs 7 ff BWG, § 11 FKG.
27) U. Torggler in FS H. Torggler 1215 (1220 f, 1227 f mwn auch der Gegenauffas-

sung); s auch BGH XI zR 108/15 WM 2016, 1031 (Buck-Heeb 1469).
28) Siehe dazu mit Unterschieden Kalss, unten 20 ff, und Marhold, unten 49 ff; zur

(Mittel-)Position des Verfassers s U. Torggler in FS H. Torggler 1215 (1218 f, 1219 ff).
29) U. Torggler in FS H. Torggler 1215 (1223).
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daraus folgt, dass eine Überbindung der Verschwiegenheitspflicht erforderlich
ist, wenn man nicht überhaupt die analoge anwendung von § 84 abs 1 Satz 2
aktG bejaht.30) Das ist mE aber eine zusatzvoraussetzung; eine Vertraulichkeits-
vereinbarung kann daher für sich die zulässigkeit der Informationsweitergabe
nicht begründen. Denn schon die alltagserfahrung lehrt, dass nicht das Hinaus-
posaunen, sondern die vertrauliche Weitergabe der Todfeind des Geheimnisses
ist. Immerhin fließt die Gefahr einer Weiterverbreitung in die Verhältnismäßig-
keitsprüfung ein; dabei wird auch zu berücksichtigen sein, ob die Einschaltung
einer Person ausreicht, die berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

6) Im Spannungsfeld zwischen Geheimhaltungs- und Informationsinteres-
sen, insbesondere im Verhältnis zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, gilt
es auch, einen anderen zusammenhang im auge zu behalten: Je weitergehend
Weitergaberechte oder eventuell auch -pflichten anerkannt werden, umso weiter
reicht zumindest in der Tendenz auch die Wissenszurechnung.31) Den zusam-
menhang hat unlängst der BGH ins Blickfeld gerückt.32) Im anlassfall wurde die
zurechnung des Wissens eines Bankprokuristen, der in den aufsichtsrat einer
Direktbank gewählt worden war, an die Bank mit Hinweis auf die Verschwie-
genheitspflicht der aufsichtsratsmitglieder verneint. Es liegt nahe, dass die Frage
anders hätte ausgehen können, wenn ein Weitergaberecht gegenüber dem „Hin-
termann“ dieses aufsichtsratsmitglieds bejaht worden wäre.

7) In Bezug auf die Rechtsfolgen ist zur Haftungsnorm des § 84 abs 1 Satz 2
aktG zu bemerken, dass naturalrestitution beim Geheimnisverrat unmöglich33)
und Geldersatz schwer zu beziffern ist. Hinzu kommt, dass bei Prozessführung
eine weitere Geheimnisverbreitung droht. Immerhin besteht das Drohpotenzial
einer Pflichtverletzung als Grund für eine amtsbeendigung und/oder abferti-
gungskürzung, zumal immer lauter eine Zero-tolerance-compliance beschworen
wird.

In Bezug auf die nicht-gesellschaftsrechtlichen Sanktionen dürfte richtig
sein, dass aufsichtsratsmitglieder entgegen einigen Literaturstimmen nicht zum
potenziellen Täterkreis des § 122 StGB (Verletzung eines Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisses) gehören.34) Drakonische Strafen drohen aber bei Verstößen
gegen das Weitergabeverbot in Bezug auf Insiderinformationen (art 10 MaR)35)
und gegen den Datenschutz (§§ 51 f DSG, art 83 EU-DSGVO).36) Hinzu kom-
men andere Spezialregelungen, wie insb §§ 11 f UWG. Die Vorstands- und auf-
sichtsratsmitglieder haben es in diesem Umfeld nicht leicht, zwischen Skylla und
Charybdis zu navigieren.

30) Mwn U. Torggler in FS H. Torggler 1215 (1218, 1224).
31) Siehe dazu auch Marhold, unten 59 ff.
32) BGH XI zR 108/15 WM 2016, 1031 (Buck-Heeb 1469).
33) Vgl Kalss, unten 8 f.
34) Vgl Lewisch in Höpfel/Ratz, WK StGB2 § 122 Rz 6 (Stand 1. 10. 2014, rdb.at)

mwn.
35) Siehe dazu Oppitz, unten 67 ff.
36) Siehe dazu Feiler, unten 85 ff.
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D. auskunftsschuldner aufsichtsrat
E. Dritte als auskunftsschuldner?
F. auskunftsadressat
G. Satzungsmäßige Regelungen
H. Grenzen des auskunftsrechts
I. ausschlussgründe
J. Rechtsfolgen unzulässiger Informationsgewährung
K. nachträgliche auskunftserteilung
L. Statutarische Gestaltungen für das auskunftsrecht

IX. Informationsweitergabe an einzelne aktionäre
a. ausgewählte aktionäre
B. Investorendialog

X. Résumé

I. Information – Essenz einer Organisation
Information und der austausch über bestimmte Umstände ist das Schmier-

mittel menschlichen zusammenlebens, daher auch von Märkten und Organi-
sationen. Information spielt eine zentrale Rolle im Leben von Gesellschaften.
Mit Informationen, deren Verwertung, Verarbeitung und passender Weitergabe
gelingen Gestaltungen und Vorhaben. Umgekehrt werden durch fehlgeleitete,
zu rasche oder falsche Informationen Vorhaben verzögert oder überhaupt ver-
hindert, in Extremsituationen wird damit zugleich das gesamte Unternehmen
beschädigt und zerstört. auf den ersten Blick erscheint es daher naheliegend, In-
formation zu regeln, sei es mit ermächtigenden, sei es auch mit beschränkenden
normen. allein Information ist nicht so leicht zu regeln. Der genaue Inhalt einer
Information kann normativ nicht exakt vorgegeben werden. Viel eher lassen sich
die Organisation der Informationsbeschaffung, die aufbereitung und Weiterga-
be und die damit verbundenen Rechtsfolgen regeln.

II. Besonderheiten von Information
Information zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus, die bei der

Regelung und bei der anwendung von Informationsregeln im Gesellschaftsrecht
zu beachten sind.

• Vergossene Milch lässt sich nicht mehr vollständig auflöffeln. Ist ein Ge-
heimnis erst einmal verraten, ist dieser Prozess nicht mehr umkehrbar. Die
Rechtsordnung vermag das Gleichgewicht nicht wiederherzustellen, denn
der Schaden lässt sich kaum mehr ausgleichen, die Kausalität des Schadens
ist im Regelfall schwer beweisbar.1) Sobald die Information an die Öffent-
lichkeit oder an eine unberechtigte Person gelangt, ist der nachteil für den

1) Druey, Information als Gegenstand des Rechts (1995) 177; Dedeyan, Regulie-
rung der Unternehmenskommunikation (2015) 215; ferner Kalss, Informationsrechte
und Pflichten der Organträger im Konzern, in Fleischer/Kalss/Vogt, Konvergenzen und
Divergenzen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Ka-
pitalmarktrecht (2011) 121 (122); Kalss/Oelkers, Öffentliche Bekanntgabe – ein wirksames
aufsichtsrecht im Kapitalmarktrecht, ÖBa 2009, 123 (129).
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Geschützten schon bewirkt. Dieser nachteil kann nicht mehr gänzlich be-
seitigt werden.

• Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsfragen sind dadurch gekennzeich-
net, dass ad-hoc-Lösungen zu spät kommen. Daher müssen organisatori-
sche Vorkehrungen bereits vorher getroffen werden. Ungeordneter Infor-
mationsfluss verhindert die Durchführung von Geschäften und vernichtet
Geschäftschancen. Umgekehrt bewirkt die selbst erarbeitete oder erhaltene
Information Gestaltungsmöglichkeiten und einen wirtschaftlichen Vorteil.
zu Unrecht zurückgehaltene Information kann Informations-, Kontroll-,
Entscheidungs- und Handlungsdefizite hervorrufen, die wiederum zu ei-
nem unwiederbringlichen Schaden der Gesellschaft führen.2)

• Der Nutzen von Information steigt nicht linear mit ihrer Menge. Hat eine
Person mehr Information, heißt das noch nicht, dass sie ausreichende In-
formation hat. Vielmehr kann dadurch erst der Bedarf an noch mehr In-
formation hervorgerufen werden.3) Ein Mehr an Information hat nicht
immer ein Mehr an Wissen und eine bessere Entscheidungsfähigkeit zur
Folge. Vielfach kann zusätzliche Information sogar die Verarbeitungsfähig-
keit und die Relevanz von Information und die Entscheidungsfähigkeit, ins-
besondere auch die Entscheidungsfreude, reduzieren.4) Ein Beispiel bietet
dafür etwa eine untergeordnete Gutachtensfrage, die eigentlich nur einen
Seitenaspekt beleuchtet, aber durch eine aufgeblasene, extrem aufwendige,
detailreiche und alle Einzelfacetten abwägende Gestaltung eines Gutachtens
zu einer deutlichen Verunsicherung von Vorstand oder aufsichtsrat führen
kann, die diese Frage eigentlich überhaupt nicht im Detail wissen wollten
und für ihre Entscheidung auch nicht zu wissen brauchten.

• Information ist auf der zeitleiste nicht ein identischer, sondern ein sich stets
verändernder Gegenstand, der zugleich einen kostenintensiven, irreversib-
len Prozess aus auswahl, Übermittlung, Verarbeitung und Weitergabe her-
vorruft.5) Der Informationsgehalt hängt von dessen zeitgerechtigkeit ab, dh
er muss immer bezogen auf die gerade aktuellen oder zu einem bestimmten
zeitpunkt gegebenen Umstände beurteilt werden.6)

• Information setzt Vorwissen voraus. Daher ist die Durchsetzung von In-
formationsansprüchen schon limitiert, weil nur der Wissende in einem be-
stimmten Maß nachfragen kann.

• Die Informationsdurchsetzung ist auch insofern beschränkt, als sie jeden-
falls einer Auswahlentscheidung des Informationspflichtigen unterliegt.
Dieser hat ein Informationsübergewicht. Jedenfalls besteht eine Informati-
onsasymmetrie zulasten des Informationsgläubigers, dh des Informations-

2) Kalss in Fleischer/Kalss/Vogt, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 122; Kalss,
auskunftsrechte und Pflichten für Vorstand und aufsichtsrat im Konzern, GesRz 2010,
137.

3) Druey, Information 59 f; Dedeyan, Unternehmenskommunikation 215.
4) Dedeyan, Unternehmenskommunikation 215 f.
5) Druey, Der Informations-Fetischismus, in FS Böckli (2006) 589 (598 f); Dedeyan,

Unternehmenskommunikation 216.
6) Dedeyan, Unternehmenskommunikation 216.
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berechtigten. Der Informationsschuldner, der Verpflichtete, hat mehr Wis-
sen. Er wählt aus, welche Information überhaupt, in welcher Weise und in
welchem Detaillierungsgrad er an sein Gegenüber weitergibt. Dadurch wird
das Informationsungleichgewicht nur in einem bestimmten ausmaß, aber
nicht vollständig ausgeglichen.7)

• Information dient unterschiedlichen Zwecken und spricht unterschied-
liche Ebenen an. Einerseits dient die Informationsbeschaffung als Grund-
lage für die Geltendmachung anderer Rechte, etwa Vermögensrechte oder
Einflussrechte, wie das Stimmrecht oder ein nominierungsrecht. zugleich
adressiert Information die Beziehungsebene, somit die emotionale Kompo-
nente. Sie zielt dabei nicht nur auf die einbahnige und einseitige Weitergabe
von Information des Informationsschuldners an den Informationsgläubi-
ger, dh etwa des Vorstands an den aktionär. Vielmehr lädt Information zur
Kommunikation ein, dh zum austausch von Information.8) Information ist
das Potenzial oder das Ergebnis eines geistigen Vorgangs beim Empfänger.
Kommunikation hingegen ist das Verhältnis, in dem die Informationsvor-
gänge zwischen dem Sender und dem Empfänger ablaufen. Kommunikati-
on beschränkt sich nicht nur auf die Übermittlung eines Ergebnisses. Viel-
mehr liegt in der Kommunikation nicht nur die Vermittlung von Tatsachen
und Ereignissen, sondern zugleich die Fähigkeit zur Schaffung angenehmer
menschlicher Verhältnisse, die Erfassung der Bedürfnisse der Gegenseite,
das Eingehen auf Fragen, die Verwendung einer individuell adäquaten Spra-
che, die freundliche Präsentation von Unangenehmem, das Eingehen auf
Reaktionen und die Eröffnung eines austauschs.9) Kommunikation enthält
immer mehrere Ebenen. neben die Ebene des Informationstransfers tritt
die Ebene über die Bedeutung der Information im Verhältnis der beiden
Informationsaustauschenden.

• Information dient der Vertrauensbildung. Vertrauensbildung durch In-
formation ist aber nur möglich, wenn die Information nicht erzwungen ist
und notwendig gegeben werden muss, sondern wenn sie freiwillig geleistet
wird.10) Gerade die zunahme von Informationspflichten kann so zu einem
Vertrauensabbau führen. Diese Informationspflichten regulieren zwar die
Inhaltsebene der Information, sie beeinträchtigen aber die Informations-
flüsse auf der Beziehungsebene. Damit sinkt die Glaubwürdigkeit der In-
formation, da das Vertrauen sinkt. Es kann nicht durch neue Informations-
pflichten gehoben werden.

• Information entzieht sich dem zugriff, wenn verstärkte Transparenzvor-
schriften Gegenstrategien seitens des Informationspflichtigen hervorru-
fen.11) Beispielsweise führt etwa ein exzessiver Kontrollapparat zu zurück-

7) Dedeyan, Unternehmenskommunikation 213 f.
8) Druey, Vom Informations- zum Kommunikationsrecht, in FS Forstmoser (2003)

115 (116, 120); Druey in FS Böckli 589 (594).
9) Druey in FS Böckli 589 (594).
10) Druey in FS Böckli 589; Druey in FS Forstmoser 115 (133).
11) Druey in FS Böckli 589 (594 f, 597); Dedeyan, Unternehmenskommunikation

217 f.
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